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#ST# Bundesratsbeschluss
betreffend

die Verlängerung der Geltungsdauer der Allgemeinverbindlich-
erklärung des Gesamtarbeitsvertrages für das schweizerische
Wagnergewerbe.

(Vom 6. Januar 1947.)

Der schweizerische Bundesrat,
nach Prüfung des Antrages

des Schweizerischen Schmiede- und Wagnermeister-Verbandes,
des Schweizerischen Bau- und Holzarbeiterverbandes,
des Christlichen Holz- und Bauarbeiterverbandes der Schweiz,
des Schweizerischen Verbandes evangelischer Arbeiter und Angestellter und
des Landesverbandes freier Schweizer Arbeiter
auf Verlängerung der Geltungsdauer der Allgemeinverbindlicherklärung des
Gesamtarbeitsvertrages für das schweizerische Wagnergewerbe,

gestützt auf Art. 21 des Bundesbeschlusses vom 23. Juni 1943/30. August
1946 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen,

beschliesst :

Art. 3.
Die Geltungsdauer des Bundesratsbeschlusses vom 28. Juni 1946*) be-

treffend die Allgemeinverbindlicherklärung eines Gesamtarbeitsvertrages für
das schweizerische Wagnergewerbe wird bis zum 81. März 1947 verlängert.

Art. 2.
Dieser Beschluss tritt mit der amtlichen Veröffentlichung in Kraft.

Bern, den 6. Januar 1947.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

Der Vizepräsident:
Celio.

7050 Der Vizekanzler:
Ch. Oser.

*) Bbl, 1946, II, 819.
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